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Malta hat dadurch gegen Unionsrecht verstoßen, dass es eine abweichende 
Regelung erlassen hat, mit der der Fang von sieben wildlebenden Vogelarten 

erlaubt wird 

Diese Regelung steht nicht mit den strengen Voraussetzungen im Einklang, die die Richtlinie über 
die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten vorsieht 

Eine Unionsrichtlinie1 bestimmt, dass die Mitgliedstaaten alle erforderlichen Maßnahmen zur 
Schaffung einer allgemeinen Regelung zum Schutz bestimmter Vogelarten erlassen. Die 
Mitgliedstaaten können allerdings in Abweichung von dieser Pflicht unter streng überwachten 
Bedingungen selektiv den Fang, die Haltung oder jede andere vernünftige Nutzung bestimmter 
Vogelarten in geringen Mengen ermöglichen, sofern es keine andere zufriedenstellende Lösung 
gibt. 

In den Jahren 2014 und 2015 machte Malta mit dem Erlass mehrerer Maßnahmen von dieser in 
der Richtlinie vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch. Mit den Maßnahmen wurde der Fang von 
sieben Finkenarten mit Hilfe traditioneller Netze (Klappnetze) unter dem Vorbehalt der Einhaltung 
bestimmter Bedingungen erlaubt. 

Die Kommission ist der Auffassung, dass die von Malta in diesen beiden Jahren geschaffene 
abweichende Regelung die Voraussetzungen der Richtlinie nicht erfüllt. Daher hat sie 
beschlossen, beim Gerichtshof eine Vertragsverletzungsklage gegen diesen Mitgliedstaat zu 
erheben. 

In seinem heutigen Urteil entscheidet der Gerichtshof erstens, dass die Maßnahmen von 2014 
und 2015 über die Genehmigung des Herbstfangs von Finken nicht mit der Richtlinie 
vereinbar sind, da sie keine Angaben zum Fehlen einer anderen zufriedenstellenden Lösung 
enthalten. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs dürfen die Mitgliedstaaten Eingriffe, die 
geschützte Arten betreffen, nur auf der Grundlage von Entscheidungen genehmigen, die mit einer 
genauen und angemessenen Begründung versehen sind. Die betreffenden Bekanntmachungen 
enthalten nach Ansicht des Gerichtshofs keine solche Begründung, da sie nicht nur keine Angaben 
zum Fehlen einer anderen zufriedenstellenden Lösung enthalten, sondern auch nicht auf 
technische, juristische und wissenschaftliche Berichte verweisen, die dem ornithologischen 
Ausschuss vorgelegt wurden, und auf die Empfehlungen, die auf diese Dokumente gestützt sind. 

Zweitens kommt der Gerichtshof zu dem Ergebnis, dass Malta die Bedingung der Richtlinie 
nicht beachtet hat, nach der sich die genehmigte Abweichung nur auf „geringe Mengen“ 
von Vögeln beziehen darf. Die Bedingung einer Entnahme „geringer Mengen“ ist nicht erfüllt, 
wenn die in Abweichung gestattete Entnahme nicht die Erhaltung der Bestände der betreffenden 
Arten auf ausreichendem Niveau gewährleistet. Malta hat keinen hinreichenden Beweis dafür 
erbracht, dass diese Bedingung erfüllt ist. 

In diesem Zusammenhang weist der Gerichtshof insbesondere darauf hin, dass der Fang auf 
Malta derart intensiv ist, dass nach einer Studie der Nichtregierungsorganisation BirdLife 
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Malta von 2007 üblicherweise lediglich eine Handvoll Exemplare der jeweiligen 
gewöhnlichen Finkenart auf der Insel brüten, wohingegen sie in anderen 
Mittelmeerregionen in großer Zahl brüten. 

Auch wenn Malta vorgetragen hat, ausschließlich Referenzbestände aus Ländern berücksichtigt zu 
haben, in denen die Bestände stabil sind oder zunehmen, stand zudem die Auswahl der Bestände 
durch Malta nicht jederzeit mit der dargelegten Methodik im Einklang. So ergibt sich aus den 
technischen Berichten der maltesischen Behörden, dass sie für die Herbstfangsaison 2015 
Referenzbestände berücksichtigt hatten, die zurückgingen oder deren Erhaltungszustand 
unbekannt war. 

Drittens weist der Gerichtshof darauf hin, dass, wenn die Bedingung hinsichtlich einer Entnahme 
in geringen Mengen nicht erfüllt ist, eine Entnahme von Vögeln zu Freizeitzwecken nicht als 
vernünftig angesehen werden kann. Überdies ist nach Ansicht des Gerichtshofs die 
Bedingung, dass ausschließlich der selektive Fang von lebenden Exemplaren der 
Finkenarten genehmigt werden darf, ebenfalls nicht erfüllt. Der Fang mit Netzen ist unter 
Berücksichtigung u. a. des Eingeständnisses der maltesischen Behörden, dass es bei ihm zu 
„Beifängen“ kommt, nichtselektiv. 

Schließlich kommt der Gerichtshof zu dem Ergebnis, dass Malta keinen Beweis dafür erbracht 
hat, dass die fragliche Abweichung unter streng überwachten Bedingungen im Sinne der 
Richtlinie genutzt wird. Im maltesischen Kontext, der sich durch eine sehr hohe Dichte von 
Lizenzinhabern – mehr als 4 000 – sowie von registrierten Fangeinrichtungen – mehr als 6 400 – 
auszeichnet, erscheint es unzureichend, dass lediglich 23 % der Fänger Einzelkontrollen 
unterzogen wurden. 

Zudem ist nachgewiesen, dass in der Herbstfangsaison 2014 die Nichtbeachtung der 
Beschränkungen hinsichtlich der genehmigten Zeiträume und Fangorte, zu der es insbesondere 
durch die Fangpraxis innerhalb der „Natura 2000“-Gebiete gekommen war, relativ verbreitet war. 

Der Gerichtshof entscheidet folglich, dass Malta gegen seine Verpflichtungen aus der 
Richtlinie verstoßen hat. 

 

HINWEIS: Eine Vertragsverletzungsklage, die sich gegen einen Mitgliedstaat richtet, der gegen seine 
Verpflichtungen aus dem Unionsrecht verstoßen hat, kann von der Kommission oder einem anderen 
Mitgliedstaat erhoben werden. Stellt der Gerichtshof die Vertragsverletzung fest, hat der betreffende 
Mitgliedstaat dem Urteil unverzüglich nachzukommen.  
Ist die Kommission der Auffassung, dass der Mitgliedstaat dem Urteil nicht nachgekommen ist, kann sie 
erneut klagen und finanzielle Sanktionen beantragen. Hat ein Mitgliedstaat der Kommission die Maßnahmen 
zur Umsetzung einer Richtlinie nicht mitgeteilt, kann der Gerichtshof auf Vorschlag der Kommission jedoch 
bereits mit dem ersten Urteil Sanktionen verhängen. 

 

Zur Verwendung durch die Medien bestimmtes nichtamtliches Dokument, das den Gerichtshof nicht bindet. 

Der Volltext des Urteils wird am Tag der Verkündung auf der Curia-Website veröffentlicht. 

Pressekontakt: Hartmut Ost  (+352) 4303 3255 

 

 

http://www.curia.europa.eu/
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-557/15

